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1. Art der baulichen Nutzung
(§ 9 (1) BauGB, § 3 BauNvo)

I| Festsetzung durch Planzeichen

Wohngebiet 
Wohnbaufläche ca. 3.345 m²

2. Maß der Baulichen Nutzung
(§9 (1) Nr11 BauGB, § 16 BauNVO)

0,40 bzw. 0,45 Grundflächenzahl

0,70 bzw. 0,95 Geschossflächenzahl

Zahl der Vollgeschosse als Höchstmaß II

3. Bauweise, Baugrenzen
(59 (1) BauGB, §§ 22 und 23 BauNVO)

offene Bauweise

Baugrenze

Grenze des räumlichen Geltungsbereichs
Gesamtfläche ca 4.576 m²

 Entwässerungskanal Hauptsammler Bestand

private Gehwege ca. 60 m²

private Grünflächen ca. 318 m²

Fahrbahnfläche, private Verkehrsfläche
Verkehrsfläche ca. 830 m²

Maßangaben in Meter (m)

Anpflanzungen von Bäumen, Sträucher
und sonstigen Gehölzen

Schutzstreifen beidseitig 9 m

Oberirdische Stromleitung

Flächen für Pumpwerk
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Die Stadt Altdorf bei Nürnberg wird im weiteren Verlauf als Stadt Altdorf bezeichnet und der Ortsteil Weinhof bei
Altdorf als Weinhof.

In Ergänzung der Planzeichnung werden folgende Festsetzungen getroffen

0. Rechtsgrundlage

Rechtsgrundlage für die Festsetzungen in diesem Bebauungsplan ist die zum Satzungsbeschluss jeweils gültige
Fassung
-Baugesetzbuch (BauGB)
- Baunutzungsverordnung (BAUNVO)
- Planzeichenverordnung (PlanzV 90)
-Bayerische Bauordnung (BayBO)
-Bayerisches Naturschutzgesetz - Bundesnaturschutzgesetz
Wasserhaushaltsgesetz (WHG)
1. Festsetzungen (S 9 BAUGB, aBauNVO)

1.1 Art der baulichen und sonstigen Nutzung gemäß BAUGB § 9 (1) und §§ 1 bis 15 BAUNVO
Das Plangebiet ist als WR "Reines Wohngebiet" gemäß § 3 BauNVO festgesetzt.

1.2 Maß der baulichen Nutzung
Als zulässiges Maß der baulichen Nutzung gelten die im Planblatt angegebenen Werte nach § 17 BauNVO als
Obergrenze, soweit sich
nicht aus den festgesetzten überbaubaren Flächen ein geringeres Mals der baulichen Nutzung ergibt

1.3 Grundflächenzahl (GRZ), Geschossflächenzahl (GFZ)

Für das Baufeld WR 1: GRZ = 0,45 / GFZ = 0,95
Für das Baufeld WR 2: GRZ = 0,40 / GFZ = 0,70

1.4 Anzahl der Geschosse
Zulässig sind Gebäude der Geschossigkeit II.

1.5 Bauweise (§ 9 (1) 2 BauGB und § 22 BauNVO)
Es wird die offene Bauweise gemäß § 22 BauNVO festgelegt
Im WR 1 ist die Errichtung von Einzelhäusern, Doppelhäusern sowie Reihenhäusern und Mehrfamilienhäusern
möglich.
Im WR 2 ist die Errichtung von Einzelhäusern, Doppelhäusern sowie Reihenhäusern möglich.
In Einzelhäusern und Doppelhaushälften sind maximal 2 Wohneinheiten möglich.
Die Abstandsflächen im Baugebiet gemäß Art 6 BayBO sind einzuhalten, soweit dies nicht anderes im
Planeintrag durch Baugrenzen festgelegt ist

1.6 Überbaubare Grundstücksflächen (§9 (1) 2 und 4 BauGB und § 23 BauNVO)
Die überbaubaren Grundstücksflächen werden durch die Baugrenzen sowie durch die Grundflächenzahl
bestimmt.

1.7 Gestaltung der Gebäude (§ 18 BauNVO)
Die fertige Fußbodenoberkante Erdgeschoss (FOK-EG) darf maximal 50 cm über dem Straßenbezugspunkt
(Fahrbahnmitte) gegenüber dem Eingang liegen.

1.7.1 Gebäudehöhe

Bauausführung WR 1 (II)
Satteldach oder Walmdach
max. Gebäudehöhe 14,00 m

Bauausführung WR 2 (II)
Satteldach oder Walmdach
max. Gebäudehöhe 11,00 m

1.7.3 Dachform und Dachneigung
Die Dächer sind als Satteldächer oder Walmdächer auszuführen. Die  Dachneigungen müssen im Bereich von
25 bis 45 Grad Grad liegen. Gauben und Zwerchgiebel sind zugelassen. Die Eindeckung der Gauben hat in
Material und Farbe wie das Hauptdach zu erfolgen. Zulässig ist auch die Eindeckung aus beschichtetem Metall
(z.B. Titanzink, Kupfer, etc.) in nicht glänzender Ausführung.!

1.7.4 Fassadengestaltung
Es gibt keine Einschränkungen hinsichtlich der Fassadengestaltung

1.7.5 Solarenergie
Es sind auf mindestens 20 % der Hauptdächer der nutzbaren Dachfläche Anlagen zur Nutzung der
Sonnenenergie zu installieren (Solarpflicht). Vorrangig sind Photovoltaikmodule zur lokalen Stromerzeugung zu
installieren. Ersatzweise sind auch Solarwärmekollektoren zulässig. Diese sind flächenbündig in die Dachfläche
oder aufgeständert im Verlauf mit der Dachneigung anzubringen. Bei Dächern mit Dachneigungen < 40° dürfen
vorgenannten Anlagen, unabhängig von der Dach-form, mit einem Neigungswinkel bis zu 45° errichtet werden.
Freistehende Photovoltaikanlagen und freistehende Sonnenkollektoren sind nicht zulässig.

1.7.6 Garagen/Carports
Garage- bzw Carportdächer  sind als Flachdächer bzw. flachgeneigte Dächer bis max. 3° Neigung auszuführen.
Garagen und Carports sind auch außerhalb der durch Baugrenzen definierten überbaubaren  Flächen zulässig.
Die Garagen bzw Carports sind mit einer extensiven Dachbegrünung zu versehen. Garagen und Stellplätze
sind außerhalb der Baugrenze zulässig.

1.8 private Stellplätze, Garagen, Carports und sonstige Nebengebäude (§9 (1) 4 BauGB und § 12 und 14
BauNVO)
Der Nachweis der erforderlichen Stellplätze erfolgt nach der Stellplatzverordnung der Stadt Altdorf.
Die erforderliche Anzahl der Stellplätze ist im Bebauungsfall durch die Bauherrschaft auf dem Grundstück
nachzuweisen (Stellplatznachweis). Die Anzahl der erforderlichen Stellplätze richtet sich nach den Richtzahlen
der Satzung der Stadt Altdorf über die erforderliche Zahl von Stellplätzen (Stellplatzsatzung) in aktueller Fassung
(zurzeit Fassung zuletzt geändert am 23.03.2009) zu erfolgen.
Als Wohnung werden in sich geschlossene Einheiten mit eigenem Zugang definiert, welche über die für die
Führung eines selbstständigen Haushalts notwendigen Nebenräume verfügt. Eine Einliegerwohnung bei
Einfamilienhäusern gilt als eigene Wohneinheit, wenn diese die für eine selbständige Haushaltsführung
erforderlichen Nebenräume und Funktionen besitzt. Die relevante Wohnfläche ist gem. Wohnflächenverordnung
(WOFlV) in aktueller Fassung (zurzeit Fassung vom 25.11.2003) zu ermitteln und jeweils auf volle m²
nachvollziehbar auf- oder abzurunden.
Bei Doppelhaushälften dürfen notwendige Stellplätze, die nachweislich zu einer Wohneinheit gehören und sich
auf dem Grundstück des jeweiligen Wohngebäudes befinden, auch hintereinander angeordnet werden. Die
festgesetzten Baugrenzen sowie Flächen für Garagen und Stellplätze dürfen in diesem Fall um die Tiefe des
Stellplatzes überschritten werden.
Werden die Stellplätze einer Wohneinheit hintereinander ausgeführt, ist darauf zu achten, dass die notwendige
Mindestlänge für Stellplätze von 5,00 m vor dem dann „gefangenen Stellplatz“ gewährleistet ist. Soweit der
gefangene Stellplatz als Garage ausgeführt ist, wird empfohlen die Länge des vor der Garage befindlichen
Stellplatzes um den Schwungbereich des Garagentores zu vergrößern, so dass eine Begehbarkeit der Garage
jederzeit ohne Rangieren möglich ist. Bei Anlage von Stellplätzen hintereinander ist mit Rangierverkehr und
Beeinträchtigungen in der Nutzung zu rechnen. Die Stellplätze und Zufahrten sind in versickerungsfähiger
Bauweise herzustellen, soweit anderweitige Vorschriften dem nicht widersprechen

III Textliche Festsetzung
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Artenliste:

Großkronige Bäume:

Acer platanoides
Acer pseudoplatanus
Aesculus i.A / i.S
Alnus glutinosa

Spitz-Ahorn
Berg-Ahorn
Kastanie i.A /i.S.
Schwarz-Erle

Fagus sylvatica
Quercus robur
Tilia cordata
Tilia platyphyllos

Rotbuche
Stieleiche
Winterlinde
Sommerlinde

Mittelgroße Bäume (Bäume 2. Ordnung):

2.Textliche Festsetzung zur Grünordnung und zum Artenschutz

Die Vorgaben des nach § 13b BauGB aufgestellten Bebauungsplanes werden erfüllt. Es wurde eine
Verträglichkeitsabschätzung ( FFH) und Untersuchungen  bzgl. des Artenschutzes (SAP ) Schwerpunkt
Fledermaus Habitat durchgeführt. Im Baugenehmigungsverfahren ist die Einhaltung der Festsetzungen der
Grünordnung und zum Artenschutz durch geeignete Planzeichnung z.B. Freiflächengestaltungsplan darzustellen

2.1 Bepflanzungsgebot

Die auf privaten Grundstücken vorgesehen Randbegrünungen sind durch die Privateigentümer durchzuführen.
Die Bepflanzungen sind fachgerecht zu unterhalten. Es sind in der Randbegrünung 3 standorttypische Sträucher
je 10 m zu pflanzen.Für raumbildende Strauchpflanzungen sind vorwiegend standorttypische Arten zu
verwenden.
Die Strauchpflanzungen sind nachhaltig und fachgerecht zu unterhalten. Bei eventuellem Ausfall ist artgerecht
nach zu pflanzen. Bei Pflanzen sind die Grenzabstände, nach Art. 47 und 48 des Bayer. Ausführungsgesetzes
zum BGB, zu angrenzenden Grundstücken einzuhalten.
Bei der Durchführung der Pflanzungen ist darauf zu achten, dass Bäume und Sträucher in mind. 2,50 m
Entfernung von Fernmeldeleitungen und den kabelkrassen der Versorgungsunternehmen gepflanzt werden.
Sollte dieser Mindestabstand im Einzelnen unterschritten werden, sind Schutzmaßnahmen mit den
Versorgungsunternehmen abzustimmen.
Die Abstände zu privaten Grundstücken sollen für Bäume 2,00 m und für Sträucher 0,60 m betragen.
Pro angefangene 500 m² Grundstücksfläche ist mindestens ein Baumgemäß der nachfolgenden Artenliste in
Halb- oder Hochstamm zu pflanzen und zu unterhalten. Die Pflanzmaßnahmen sind spätestens 2 Jahre nach
Fertigstellung der Gebäude abzuschließen. Ein Freiflächengestaltungsplan soll vorgelegt werden.
Stein- und Kiesgärten aus mineralischen Granulaten (z.B. Schotterpackungen aus Granit, Basalt,
Glas, etc.), mit Flächen größer 10 m² sind unzulässig. Ausnahme hiervon bilden notwendige
Sockelstreifen entlang von Gebäuden.
Im Bereich des Planungsperimeters sind reine Schottergärten verboten.

Acer campestre
Amelanchier ovalis
Cornus mas
Cornus sanguinea
Corylus avellana
Crataegus monogyna
Crataegus laevigata

Feld-Ahorn
Gewöhnliche Felsenbirne
Kornelkirsche
Roter Hartriegel
Strauch-Hasel
Eingriffeliger Weißdorn
Zweigriffeliger Weißdorn

Prunus spinosa
Rosa i.A.
Salix i.A.
Salix purpurea
Sambucus nigra *
Viburnum lantana *
Viburnum opulus

Schlehe
Rosen i.A.
Weiden i.A.
Purpurweide
Schwarzer Holunder *
Wolliger Schneeball *
Gemeiner Schneeball *

Sträucher >	2m:

Berberis i.A. *
Cythis scoparius
Ribus alpinum
Rosa i.A. niedrig
Spirea i.A.
Symphoricarpos i.A. /i.S. *
Ribes i.A.

Berberitze
Besenginster
Alpenjohannisbeere
Rose i.A.
niedrig Spirea i.A.
Schneebeere *
Johannisbeere i.A.

Clematis vitalba *
Clematis i.A. starkwüchsig
Clematis alpina *
Lonicera i.A. *
Rosa i.S.

 Waldrebe *
Waldrebe i.A.*
Alpen-Waldrebe
Lonicera i.A. *
Kletterrosen i.S*

Kletterpflanzen:

Heckenpflanzen:

Acer campestre
Carpinus betulus
Cornus mas
Cornus sanguinea
Fagus sylvatica

Feld-Ahorn
Hainbuche
Kornelkirsche
Roter Hartriegel
Rotbuche

Dachbegrünung:

Sedum-Ansaaten:
Sedum i.A. / i.S
Gräser:
Agrostis tenuis
Festuca ovina
Festuca rubra
Kräuter / Stauden:
Dianthus cartusianorum
Hierarcium pilosella
Potentilla verna

Fetthennen i.A. / i.S

Rotes Straugras
Schafschwingel
Rotschwinge

Karthäusernelke
Kleines Habichtkraut
Frühlingsfingerkraut

Die gültigen FLL-Richtlinien für die Planung, Ausführung und Pflege von Dachbegrünungen sind zu beachten.
*Kennzeichnungen als giftige Pflanze: Vor der Verwendung an oder in der Nähe von Spielorten für Kinder wird
gewarnt.

1.10 Einfriedungen
Einfriedungen entlang der Verkehrsflächen dürfen eine Gesamthöhe von 1,20 m nicht überschreiten. Zwischen
den Einheiten sind Einfriedungen die als Sichtschutz fungieren mit einer Höhe bis 2,00 m zugelassen.
Im Sinne des Artenschutzes müssen zwischen Zaun und Boden mindestens 10 cm freigelassen werden, um
Kleintieren den Durchschlupf zu ermöglichen.

1.11 Bauliche Nebenanlagen
Bauliche Nebenanlagen (Gartenhäuschen u. ä.) i.S.d § 14 BauNVO Nebengebäude (Gartenhaus, Müllbox und
ähnliches) ohne Wohnräume im Sinne des § 14 BauNVO sind bei Doppelhaushälften bis zu einer Einzelgröße
vom max. 20 m² Bruttogrundfläche der baulichen Anlage und je Grundstück in Addition aller Nebenanlagen im
Sinne des § 14 BauNVO bis zu einer max.
Bruttogesamtgrundfläche von insgesamt max. 35,00 m² zulässig. Die Maßgaben der Bayerischen Bauordnung,
u.a. Abstandsflächen (Art. 6 BayBO) und verfahrensfreien Bauvorhaben (Art. 57 BayBO), welche für
Nebenanlagen i.S.d. § 14 BauNVO relevant sind, sind zu beachten.

1.12 Denkmäler
Bau- und Bodendenkmäler sind im Planungsgebiet aktuell nicht bekannt. Das Vorkommen archäologischer
Spuren im Planungsgebiet kann aber für den gesamten Geltungsbereich grundsätzlich nicht ausgeschlossen
werden. Beim Auffinden von Bodendenkmälern (u. a. auffällige Bodenverfärbungen, Holzreste, Mauern, Metall-
oderKunstgegenstände etc.) sind unmittelbar gemäß der geltenden Meldepflicht an das Landesamt für
Denkmalpflege, Burg 4, 90403 Nürnberg, Tel. 0911/235 85-0 oder die zuständige untere Denkmalschutzbehörde
im Landratsamt Nürnberger Land, Waldluststraße 1, 91207 Lauf a. d. Pegnitz, Tel. 09123/9500 zu verständigen.

1.13 Altlasten
Altlasten oder schädliche Bodenveränderungen sind im Planungsgebiet aktuell nicht bekannt. Grundsätzlich wird
darauf hingewiesen, dass beim Auftreten von altlastenverdächtigen oder schädlichen Bodenveränderungen und
verunreinigungen umgehend, d.h. ohne schuldhaftes Verzögern, die zuständigen Fachstellen am Landratsamt
Nürnberger Land sowie am Wasserwirtschaftsamt Nürnberg zu informieren sind und die weitere Vorgehensweise
abzustimmen ist.

1.9 Fläche für Ver-Entsorgungsanlagen (§9 (1) Nummern 12, 14 und (6) BauGB)
Die Entwässerung des Baugebiets erfolgt wie im gesamten Ortsteil Weinhof, durch den Anschluss an das
Mischsystem der bestehenden Ortskanalisation des Hauptsammlers der durch das Baugebiet verläuft. Die
Parzelle 2 und 3 sind direkt an den Hauptsammler anzuschliessen, die Parzellen 1 und 4 sind mittels eines
Pumpwerks in den Hauptsammler zu entwässern. Die Kabeltrassen sind bevorzugt innerhalb der Gehwege
vorzusehen.
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2.2 Oberboden
Der belebte Oberboden ist zu schonen, bei Baumaßnahmen vorher abzutragen, fachgerecht zwischen zu lagern,
vor Verdichtung zu schützen und wieder seiner Nutzung zuzuführen.

3. Hinweise, Empfehlungen für Dachflächenwasser und Oberflächenwasser

3.1 Regenwassernutzung
Eine Regenwassernutzung ist grundsätzlich zu begrüßen und soll möglichst vorgesehen werden. Es
wird pro 100 m2 überbaute Grundstücksfläche (Wohnfläche) ein Speichervolumen mit mindestens
5 m3 zur Regenwassernutzung empfohlen. Das anfallende Oberflächenwasser der versiegelten Bereiche
wird in den nahegelegen Vorfluter geleitet und somit wieder dem natürlichen Wasserkreislauf
unmittelbar zugeführt und der bestehende Mischwasserkanal entlastet.

Bei Versickerung des Regenwassers sind die konkreten Bodenverhältnisse vom Grundstücksbesitzer
eigenverantwortlich zu prüfen und die Niederschlagswasserfreistellungsverordnung zu beachten.
Die Eignung des Untergrundes für eine Versickerung muss sichergestellt sein und der Abstand zum mittleren
Grundwasserstand mindestens 1,00 m betragen.

Das anfallende Oberflächenwasser der versiegelten Bereiche wird in den nahegelegen Vorfluter
geleitet und somit wieder dem natürlichen Wasserkreislauf unmittelbar zugeführt.

3.2 Wasserrecht
Das kleine Baugebiet ist wie der gesamte Ortsteil Weinhof im Mischsystem zu entwässern. Bei Lokal auf den
Privatgrundstücken unschädlich zurückgehaltenes und eventuell versickertes Oberflächenwasser muss die
Bodenverhältnisse unbedingt beachten.

Eine dauerhafte Grundwasserabsenkung ist nicht genehmigungsfähig.

Bauwasserhaltung bedarf gem. BayWG einer wasserrechtlichen Erlaubnis.

Für die etwaige Versickerung von Niederschlagswasser sind die jeweils gültigen Verordnungen in Verbindung
mit den technischen Regeln zum Einleiten von gesammeltem Niederschlagswasser in das Grundwasser
(TRENGW) anzuwenden. Sollten die Vorgaben der gültigen Niederschlagswasserverordnung überschritten
werden, ist eine wasserrechtliche Gestattung zu beantragen

3.3 Grundwasserstand/Untergrunderkundung

Vor Baubeginn sollte durch geeignete Untergrunderkundungen abgeklärt werden, ob Schichtenwasser
ansteht.

4. Inkrafttreten des Bebauungsplanes

Der Bebauungsplan wird mit der Bekanntmachung gem. §10 (BauGB) rechtsverbindlich.
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IV Verfahrensvermerk

1.     Die Stadt Altdorf hat in der Sitzung vom XX.XX.XXXX	 die Aufstellung des Bebauungsplans mit Grünordnung
"Tabakacker" im Verfahren nach §13b BauGB beschlossen.

! Der Aufstellungsbeschluss wurde amXX.XX.XXXX. ortsüblich bekannt gemacht.

2. ! Zu dem Entwurf des Bebauungsplans in der Fassung vom XX.XX.XXXX wurden die Behörden und
sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB mit Schreiben vom XX.XX.XXXX bis
XX.XX.XXXX beteiligt.

3. ! Der Entwurf des Bebauungsplans in der Fassung vom XX.XX.XXXX wurde mit der Begründung gemäß § 3
Abs. 2 BauGB in der Zeit vom XX.XX.XXXX bis XX.XX.XXXX öffentlich ausgelegt.

4. ! Die Stadt Altdorf hat mit Beschluss des Stadtrates vom XX.XX.XXXX den Bebauungsplan mit Grünordnung
"Tabakacker" in der Fassung vom XX.XX.XXXX als Satzung beschlossen.

..............................! ............, den ....................
(Stadt Altdorf)

..............................! ............, den ....................
(Stadt Altdorf)

.....................................................
(Bürgermeister)

5.     Ausgefertigt

6.     Der Bebauungsplan mit Grünordnung "Tabakacker" wurde gemäß § 10 Abs. 3 BauGB am .................... mit
Hinweis auf § 44 Abs. 3 und § 215 BauGB ortsüblich bekannt gemacht. Der Bebauungsplan ist damit in
Kraft getreten. Der Bebauungsplan wird zu jedermanns Einsicht im Rathaus der Stadt Altdorf zu den
üblichen Geschäftszeiten ausgelegt.

..............................! ............, den ....................
(Stadt Altdorf)

.....................................................
(Bürgermeister)

Stadt Altdorf
Röderstraße 10

90518 Altdorf b. Nürnberg
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